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1 ANLASS, ZIELE, ZWECK 

Für die Gemeinde Brunnen besteht neben den üblichen, bereits bestehenden Kindergärten in der 
Gemeinde der Bedarf und die große Nachfrage nach einem Zusatzangebot als Waldkindergarten. 
Die Gemeinde hat deshalb beschlossen, eine solche weitere Betreuungseinrichtung zu etablieren 
und den daran interessierten Eltern anzubieten. 
 
Es besteht ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan vom 02.11.2000. Im 
rechtskräftigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt.  
Aus dem o.g. Ziel besteht somit ein Anpassungsbedarf für den Flächennutzungsplan per Deckblatt. 
Mit der vorliegenden 17. Flächennutzungsplanänderung schafft die Gemeinde Brunnen die Vor- 
aussetzung zur weiterführenden verbindlichen Bauleitplanung mit Aufstellung eines Bebauungs- 
planes. 
Mit Datum vom 05.04.2022 wurde vom Gemeinderat Brunnen der Aufstellungsbeschluss für die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Die Auslegung vom ebenfalls beschlossenen 
Bebauungsplan „Sondergebiet Waldkindergarten“ und der 17. Flächennutzungsplanänderung erfolgt 
dabei im Parallelverfahren. 

1.1 Prüfung von Standortalternativen 

Das BauGB räumt der Innenentwicklung in der städtebaulichen Entwicklung einen Vorrang vor der 
Außenentwicklung ein. Da es sich beim geplanten Waldkindergarten um eine standortgebundene 
Nutzung in unmittelbarer Benachbarung zu einem Wald oder in der freien Landschaft handelt, sind 
Flächenpotenziale im Innenbereich dafür wenig sinnvoll.  
Somit ist nur ein Standort im Außenbereich und bevorzugt in Waldnähe sinnvoll, so dass die 
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Möglichkeiten der Innenentwicklung (z.B. Baulücken, Nachverdichtungsmöglichkeiten, 
Gebäudeleerstände) in diesem Fall nicht gegeben sind.  
 
Für die Situierung des Waldkindergartens wurden folgende Flächen im Gemeindegebiet Brunnen 
analysiert und geprüft.  
- Fl. Nr. 2094/8 Gemarkung Brunnen, 
- Fl. Nr. 1030 Gemarkung Brunnen, 
- Fl. Nr. 335 Gemarkung Hohenried, 
- Fl. Nr. 1201 Gemarkung Hohenried, 
- Fl. Nr. 1202 Gemarkung Hohenried, 
- Fl.-Nr. 1196 Gemarkung Hohenried. 
 
In der weiteren, vertieften Betrachtung und Wertung wurden die beiden letztgenannten, als 
verfügbare Standorte eingehender geprüft und auch in zwei Scoping-Terminen mit den Fachstellen 
des Landratsamts und der Forstabteilung des AELF näher abgestimmt. 
Die zunächst von der Gemeinde favorisierte Fläche auf Teilflächen der Fl.-Nr. 1202 liegt komplett 
innerhalb der Waldfläche in einem bewegten Gelände („Fuchsbichl“, „Ringwall“, Vermutung 
Bodendenkmal), die alternative nördliche Teilfläche der Fl.-Nr. 1196 liegt auf einer freien, ebenen 
Fläche, unmittelbar angrenzend an die o.g. Waldfläche und nicht mehr unmittelbar im festgelegten 
Bodendenkmal liegend. 
In den Scopingterminen und der Bewertung aller Nutzungsfaktoren, der Planungsvorgaben, der 
Auswirkungen auf die Schutzgüter, der Eingriffsbewertung und der Erschließungs- und 
Sicherheitsaspekte wurde die offene Teilfläche der Fl.-Nr. 1196 in Summe als bester Standort für 
den Waldkindergarten eingestuft, so dass diese Fläche die Basis für die 17. Flächennutzungsplan-
änderung und den Bebauungsplan bildet. 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSVORGABEN 

2.1 Raumordnung und Landesplanung 

Die Gemeinde Brunnen gehört der Planungsregion 10 (Ingolstadt) an und liegt im Allgemeinen 
ländlichen Raum. Das nächstgelegene Kleinzentrum ist der ca. 5 km nördlich gelegene Ort 
Karlshuld, das nächste Mittelzentrum Schrobenhausen ist 12,5 km entfernt, Ingolstadt als 
Oberzentrum der Region ist in ca. 20 km erreichbar. 
Als wesentlicher Inhalt aus dem Regionalplan ist das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 08 
„Donaumoos mit Paarniederung“ zu beachten, in dessen nördlichen Bereich sich das 
Planungsgebiet befindet. Weitere einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung, z.B. 
hinsichtlich Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten zur Rohstoffsicherung, liegen für den ausgewählten 
Raum nicht vor. 

Das Plangebiet liegt ca. 900m nordöstlich der Ortschaft Kaltenherberg, ca. 3,5 km nordöstlich von 
Brunnen und ist über die Staatsstraße St 2044, bzw. ab Kaltenherberg über die Bavariastraße und 
anschließende, bereits ausgebaute Feldflurwege zu erreichen. 

2.2 Flächennutzungs- und Landschaftsplan 

Für die Gemeinde Brunnen besteht ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan vom 02.11.2000. 
Der Flächennutzungsplan weist den Änderungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche, mit 
nördlich angrenzender Waldläche aus.  
Weitere Aussagen oder Zielformulierungen für das Planungsgebiet finden sich im Flächennutzungs-
plan nicht. 
Aus dem o.g. Ziel besteht somit ein Anpassungsbedarf für den Flächennutzungsplan per Deckblatt. 
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3 ANGABEN ZUM PLANUNGSGEBIET 

3.1 Lage und Größe 

Der trapezförmig-längliche Änderungsbereich für das Sondergebiet liegt auf einer offenen 
Wiesenfläche (Teilfläche der Fl.-Nr. 1196) und umfasst eine Fläche von ca. 1.500 m². 
 
Das Gebiet grenzt 
- im Norden und Westen an einen Flurweg (Fl.-Nr. 1201) und Waldflächen (Fl.-Nr. 1202,1203), 
- im Osten an den bestehenden, ausgebauten Flurweg (Fl.-Nr. 1195), 
- im Süden an das bestehende Intensivgrünland der weiteren Teilfläche der Fl.-Nr. 1196. 

3.2 Planungskonzeption 

In der 17. Flächennutzungsplan-Änderung wird der Geltungsbereich für den künftigen 
Waldkindergarten als Sondergebiet dargestellt. 
Der nördlich angrenzende Flurweg und die nördlich und westlich benachbarten Waldflächen bleiben 
unverändert. Ebenso werden die bestehenden öffentlichen Flurwege nicht in ihrem Verlauf und ihrer 
Dimensionierung durch die Planung verändert. 
 
Im Geltungsbereich der Änderung verlaufen keine öffentlichen Kanalisationsleitungen. Die wenigen 
anfallenden Schmutzwassermengen werden vor Ort gesammelt und sind fachgerecht und 
regelmäßig zu entsorgen. 
 
Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern. 
 
Im rechtsgültigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan sind innerhalb des Geltungsbereichs keine  
Altlasten dargestellt. Nach Kenntnis der Gemeindeverwaltung liegen in diesem Bereich auch keine  
Altlasten-Verdachtsflächen vor. 

3.3 Denkmalschutz 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan sind in der Umgebung des Änderungsgebiets noch keine 
Bodendenkmale nachrichtlich übernommen worden. 
 
Das nächstgelegene Bodendenkmal  
- D-1-7334-0041:  Viereckiges Erdwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, 
liegt laut aktueller Auswertung im BayernAtlas in unmittelbarer Nachbarschaft, ca. 30 m südwestlich 
entfernt. Im Umkreis dieses Denkmals sind weitere Bodendenkmäler zu vermuten. Die übrigen 
Bodendenkmale liegen bereits mehr als 250 m entfernt zum Änderungsbereich.  
Wegen der unmittelbaren Benachbarung des o.g. Bodendenkmals kann eine evtl. Betroffenheit 
durch die Änderung und den nachrangigen Bebauungsplan nicht kategorisch ausgeschlossen 
werden. 
Für den Fall der Denkmalvermutung ist für Bodeneingriffe jeglicher Art im Rahmen des 
Bebauungsplanes ein eigenständiges Erlaubnisverfahrens nach Art. 7.1 BayDSchG bei der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich und es wird auf die Bestimmungen des Art. 
7 BayDSchG hingewiesen. 
Unabhängig davon wird auf die Bestimmungen des Art. 8 BayDSchG (Auffinden von 
Bodendenkmälern) verwiesen. 
 
Für die weitere Einschätzung im Bebauungsplan spielen dann auch die Fundamentierungsart und 
die Lage der Schutzhütte eine Rolle. So kann, falls statisch möglich, für eine Eingriffsminderung eine 
konservatorische Überdeckung des Bodendenkmals (z.B. Schwerlast-Vlies) mit einer Errichtung der 
Hütte obenauf gewählt werden, so dass Grabungen entfallen könnten. 
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Hinsichtlich der bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange ist die Nutzungsänderung wegen ihrer 
Ausprägung, der großen Entfernung zu den Baudenkmälern und der visuellen Abschirmung durch 
die Waldflächen nicht von Relevanz. 

3.4 Schutzgebiete 

Amtlich festgesetzte Schutzgebiete oder kartierte Biotope sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht 
vorhanden. Die nächstgelegenen Biotope und Ökokatasterflächen liegen westlich in ca. 130 bis 
150m Entfernung, sind räumlich durch die Waldfläche vom Geltungsbereich getrennt und werden 
deshalb durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die festgelegte Wiesenbrüterkulisse liegt östlich in gut 250m Entfernung. Die bestehenden 
Baustrukturen und die St 2044 liegen dabei viel näher an dieser Struktur als der Änderungsbereich. 
Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Planung zu keiner weiteren Betroffenheit für 
die Wiesenbrüterkulisse führt. 

3.5 Wasserwirtschaft 

Der Planbereich liegt nicht im Einzugsgebiet eines Wasserschutzgebiets oder Vorranggebiets für die 
Wasserversorgung. Im Änderungsbereich sind keine Oberflächenwässer vorhanden. 

Laut Auswertung des Umwelt Atlas Bayern sind für das Planungsgebiet keine Überschwemmungs-
gebiete zu verzeichnen. Jedoch liegt der gesamte Änderungsbereich in einem wassersensiblen 
Bereich.  
Genaue Aussagen zum Grundwasserstand oder amtliche Messungen der Grundwasserstände 
liegen für das Gebiet nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser relativ hoch unter 
GOK ansteht. Genaueres hierzu lässt sich aus dem Baugrundgutachten zum Bebauungsplan 
ableiten. 

3.6 Bodenbeschaffenheit 

Gemäß geologischer Karte 1:25.000 (BayernAtlas) ist das geologische Ausgangsmaterial künstlich 
verändert und wechselnd mit Ablagerungen und natürlichen Bodenarten sehr heterogen ausgeprägt. 
 
Laut UmweltAtlas Boden, Übersichtsbodenkarte 1:25.000, sind im gesamten Geltungsbereich 
überwiegend degradierte Erdnieder- und Niedermoorböden zu erwarten. 
Für diese Böden im wassersensiblen Bereich ist davon auszugehen, dass das Niederschlagswasser 
nur bedingt versickert, und nach der Sättigung des Oberbodens oberflächlich abfließen kann. 
Zudem ergeben sich für diese empfindlichen Böden besondere Gründungsmaßnahmen oder 
Angaben zur Befahrbarkeit aus dem Baugrundgutachten zum Bebauungsplan. Diese Punkte sind im 
Bebauungsplan zu beachten. 

3.7 Immissionsschutz 

Wegen der Lage des Geltungsbereichs in der Agrarlandschaft, seiner geplanten Nutzung und der 
sehr weiten Entfernung zu benachbarten möglichen Emittenten oder angrenzenden Immissionsorten 
ergab sich aus den Ergebnissen des Scopings keine Betroffenheit und eine prinzipielle 
Verträglichkeit der Planung hinsichtlich der Immissionsaspekte. Für die Änderung des 
Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan ist deshalb kein Schallgutachten erforderlich. 
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4 UMWELTBERICHT, NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG UND 
ARTENSCHUTZRECHTLICHE RELEVANZPRÜFUNG 

Umweltbericht und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Für die 17. Flächennutzungsplan-Änderung ist nach § 2a BauGB ein Umweltbericht als gesonderter 
Teil der Begründung zu erstellen. Der Umweltbericht wird als Teil der Begründung separat beigefügt. 
Er enthält u.a. Aussagen zu den übergeordneten Planungsvorgaben, der Bestandssituation und 
deren Analyse, eine Bewertung von Planungsalternativen sowie die Darstellung und Abwägung der 
voraussichtlichen und relevanten Umweltauswirkungen. Weiterhin ist auch die Beschreibung und 
Bewertung der natürlichen Grundlagen und der einzelnen Schutzgüter im Umweltbericht 
dokumentiert. 
Im Umweltbericht wird auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und die Ermittlung des 
voraussichtlich erforderlichen Ausgleichsflächenbedarfs überschlägig behandelt. Die genauere 
Eingriffsermittlung und der evtl. notwendige Nachweis von Ausgleichsflächen erfolgt im 
Umweltbericht zum parallel ausliegenden Bebauungsplan. 

Artenschutz 
Detailliertere Aussagen zum Artenschutz werden in der Regel im Umweltbericht zur Begründung des 
parallel ausliegenden Bebauungsplans getroffen.  
Gemäß der Abstimmung im zweiten Scopingtermins ist jedoch nach Einschätzung der UNB des LRA 
Neuburg-Schrobenhausen für den gewählten Standort und die geplante Nutzungsart keine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich. 

 

 

Landshut, 05.04.2023, geändert 05.07.2023, redaktionell geändert 11.10.2023 

 

gez. Dipl.-Ing. Eva Weinzierl   gez. Dipl.-Ing. Eckhard Emmel 
Stadtplanerin, Landschaftsarchitektin  Stadtplaner, Landschaftsarchitekt 
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 UMWELTBERICHT 

1. Beschreibung der Planung 

1.1 Inhalt der 17. Flächennutzungsplanänderung (Kurzdarstellung) 

Mit der 10. Änderung des Flächennutzungsplans werden die folgenden wesentlichen Punkte geregelt 
und festgelegt:  

• Ausweisung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Waldkindergarten 
 

Durch die oben beschriebenen Festsetzungen werden nachstehende Ziele verfolgt: 

• städtebaulich und landschaftlich verträgliche Situierung und Integration der geplanten Nutzung 
in die bestehende Ausgangssituation 

• Sicherung der funktionalen Belange wie Erschließung, Ver- und Entsorgung, Verkehrssicher-
heit. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele 
und ihrer Berücksichtigung  

Regionalplan und Flächennutzungsplanung 
Aus dem Regionalplan ist das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 08 „Donaumoos mit Paarniede-
rung“ zu beachten. Weitere einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für den Unter-
suchungsraum nicht vor.  
Der Flächennutzungsplan weist den Änderungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche, mit nördlich 
angrenzender Waldläche, aus. Weitere Aussagen oder Zielformulierungen für das Planungsgebiet 
finden sich im Flächennutzungsplan nicht.  

Sonstige Vorgaben und Fachgesetze 
Für das Planungsvorhaben haben die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch 
und das Naturschutzgesetz Bedeutung. Weiterhin sind aufgrund der Ausgangssituation und der 
vorgesehenen Nutzung die Bodenschutz-, die Abfall- und Wassergesetzgebung, das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Planung von Relevanz. 

1.3 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Das BauGB räumt der Innenentwicklung in der städtebaulichen Entwicklung einen Vorrang vor der 
Außenentwicklung ein. Da es sich beim geplanten Waldkindergarten um eine standortgebundene Nut-
zung in unmittelbarer Benachbarung zu einem Wald oder in der freien Landschaft handelt, sind Flä-
chenpotenziale im Innenbereich dafür wenig sinnvoll.  
Somit ist nur ein Standort im Außenbereich und bevorzugt in Waldnähe sinnvoll, so dass die Möglich-
keiten der Innenentwicklung (z.B. Baulücken, Nachverdichtungsmöglichkeiten, Gebäudeleerstände) in 
diesem Fall nicht gegeben sind.  
 
Für die Situierung des Waldkindergartens wurden folgende Flächen im Gemeindegebiet Brunnen ana-
lysiert und geprüft.  
- Fl. Nr. 2094/8 Gemarkung Brunnen, 
- Fl. Nr. 1030 Gemarkung Brunnen, 
- Fl. Nr. 335 Gemarkung Hohenried, 
- Fl. Nr. 1201 Gemarkung Hohenried, 
- Fl. Nr. 1202 Gemarkung Hohenried, 
- Fl.-Nr. 1196 Gemarkung Hohenried. 
 
In der weiteren, vertieften Betrachtung und Wertung wurden die beiden letztgenannten, als verfügbare 
Standorte eingehender geprüft und auch in zwei Scoping-Terminen mit den Fachstellen des Landrats-
amts und der Forstabteilung des AELF näher abgestimmt. In den Scopingterminen und der Bewertung 
aller Nutzungsfaktoren, der Planungsvorgaben, der Auswirkungen auf die Schutzgüter, der Eingriffs-
bewertung und der Erschließungs- und Sicherheitsaspekte wurde die offene Teilfläche der Fl.-Nr. 
1196 in Summe als bester Standort für den Waldkindergarten eingestuft, so dass diese Fläche die Ba-
sis für die 17. Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan bildet. 
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2 Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde 

2.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Für den Umweltbericht ergeben sich folgende Abgrenzungen:  

Räumlich 

• Geltungsbereich der 17. Änderung des Flächennutzungsplans 

• umgebende benachbarte Strukturen und Nutzungen 

• Randbereiche, soweit sie die zu untersuchenden Schutzgüter betreffen. 

Inhaltlich 
Für die inhaltliche Abgrenzung des Umweltberichts ergeben sich die folgenden wesentlichen Betrach-
tungs- und Untersuchungsschwerpunkte:  

• Schutzgut Arten und Lebensräume  

• Schutzgut Boden 

• Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter (Bodendenkmal) 

2.2 Angewandte Untersuchungsmethoden 

Neben der örtlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung des Planungsgebietes wurden die Unter-
lagen und Quellen der Referenzliste (vgl. Kapitel 8) für den Umweltbericht zugrunde gelegt und zu-
sammengefasst. 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen 
unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bewertung der Erheblichkeit ist, 
insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von 
Auswirkungen ein wichtiger Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird 
grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Bewertung der Schutzgüter 
Klima/Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke herangezogen. 

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung und zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs gilt der Bayerische 
Leitfaden in der aktuellen Version als Grundlage. 

2.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 

Die vorhandenen Daten und Untersuchungen wurden für die Aufgabenstellung analysiert und 
bewertet. Kenntnislücken aufgrund derzeit fehlender Unterlagen, Erhebungsdaten und 
Untersuchungen bestehen jedoch insbesondere zu: 

• evtl. bestehenden Kampfmittelverdachtsflächen und Altlastenverdachtsflächen.( 

• spezifischen, aktuellen Aussagen oder Kartierungen zu Flora und Fauna im Gebiet, 

• aktuellen Messungen des Grundwasserstandes. 
 

Zu diesen Themen kann der Umweltbericht deshalb lediglich allgemein gültige Annahmen oder 
Auswirkungsvermutungen stellen.  

3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario),  
Prognose über die Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung sowie Übersicht über 
die voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

3.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Erholungsnutzung 
Die angrenzenden öffentlichen Flurwege eignen sich für die Naherholung und Freizeitnutzung (Spa-
ziergänge, Joggen, etc.). Durch die angrenzenden Waldflächen führen keine ausgebauten Wege oder 
Trampelpfade. 
 
Emissionen 
Im Rahmen der Bestandserhebungen ließen sich keine relevanten Emissionen aus der derzeitigen 
Waldnutzung und landwirtschaftlicher Nutzung erkennen. Derzeit geht vom Planungsgebiet keine 



5 
Gemeinde Brunnen, Flächennutzungsplan – 17. Änderung 

Umweltbericht zur Endfassung vom 11.10.2023 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Neustadt 452, 84028 Landshut, T. 0871/92393-0, landshut@egl-plan.de 

Lärmbelästigung aus, abgesehen von zeitweisen erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Ma-
schinen.  
 
Immissionen 
Lärm-, Geruchs-, Ruß und Staub-, Schadstoffimmissionen sind nicht zu erwarten, da sich in relevanter 
Nähe keine entsprechenden Anlagen befinden.  
Das Planungsgebiet ist im Süden und Osten von Flächen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
umgeben. Zeitweise auftretende Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen, z.T. auch nachts und an 
Sonn- und Feiertagen im Zuge der ortsüblichen Landbewirtschaftung können daher nicht ausge-
schlossen werden und sind zu tolerieren. 
 
Prüfung von „Störfallbetrieben“ in der Nachbarschaft  
Im Umkreis zum Plangebiet ist kein Betriebsbereich gemäß § 3 Nr. 5 a BImSchG vorhanden.  
 
Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Mensch. 

3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Innerhalb des Geltungsbereichs gibt es keine festgesetzten Schutzgebiete oder kartierten Biotope. Auch 
existieren dafür keine Schutzgebietsvorschläge. In der näheren Umgebung liegen in ca. 150 m Entfer-
nung in Richtung Westen mehrere Biotope: 
- Biotop mit der Nr. 7334-1085, mit Teilflächen 001 - 004 („Feuchtbiotope nördlich Hönighausen, kar-

tiert 12.08.2011,“)   
- Biotop mit der Nr. 7334-1086-001 („Seggen- und binsenreiche Feuchtwiese nördlich Hönighausen, 

kartiert 11.08.2011,“)  
- Biotop 7334-1091-001 „Magerer Altgrasbestand nördlich Hönighausen“. 
 
Richtung Nordosten grenzt außerdem in ca. 250 m Entfernung die Wiesenbrüterkulisse Donaumoos bei 
Pobenhausen an, in der auch mehrere Biotope liegen.  
Zudem befinden sich mehrere Ökokatasterflächen entlang von Gräben und im Bereich der o.g. Biotope. 
Alle genannten Biotope und Ökokatasterflächen sind räumlich durch die Waldflächen vom Planungsge-
biet getrennt und werden von der Planung nicht beeinträchtigt.  
 
Im ABSP Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist das Planungsgebiet als Teil des Donaumooses ein 
Teilbereich der Bayernweiten Entwicklungsschwerpunkte bzw. Verbundachsen mit Zielvorgaben und 
Maßnahmen für Feuchtgebiete und Gewässer (u.a. Förderung des Weißstorchs). Aufgrund der Bedeu-
tung für den Arten – und Naturschutz wurde die gesamte naturräumliche Untereinheit Donaumoos als 
Schwerpunktgebiet des Naturschutzes im ABSP Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ausgewiesen.  
 
Der im Norden und Westen an die Sondergebietsfläche angrenzende Wald ist in der Waldfunktionskar-
tierung als „Schutzwald für Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvoller 
Waldbestand“ klassifiziert. 
 
Im LEK Region Ingolstadt, Potenzialkarte Arten und Lebensräume (Karte 1.4) wird die aktuelle Le-
bensraumfunktion mit gering bewertet.  
 
Reale Vegetation und Nutzung 
Die eigentliche Sondergebietsfläche für den Waldkindergarten wird derzeit als Grünland landwirt-
schaftlich genutzt und weist keinen Gehölzbestand auf.  
Das Untersuchungsgebiet stellt in seinem derzeitigen Zustand für die Pflanzen- und Tierwelt, mit Aus-
nahme der angrenzenden Waldrandsituation, weitgehend einen strukturarmen, wenig relevanten Le-
bensraum dar und ist durch die langfristige landwirtschaftliche Nutzung (Düngung) vorbelastet. Es ist 
insgesamt aus floristischer Sicht als sehr strukturarm und von untergeordneter Bedeutung anzusehen. 
 

 Prüfung zum speziellen Artenschutz  
Entsprechend der Rechtsprechung und Richtlinien sind europarechtlich geschützte Arten und streng 
geschützte Arten nach nationalem Recht einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu 
unterziehen. Anhand vorhandener Artenerhebungen sind für die Untersuchungsgebiete keine 
Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten bekannt, es finden sich keine Fundpunkte aus der 
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FIS–Natur ASK (Artenschutzkartierung). Insbesondere sind keine Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und von streng geschützten Arten der Bundesartenschutzverordnung bekannt, mit einem 
Vorkommen ist auch nicht zu rechnen.  
Gemäß der Abstimmung im zweiten Scopingtermin sind für den gewählten Standort nach Einschätzung 
der UNB die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen so gering, dass keine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) erforderlich ist. 
Zusammenfassend lässt sich deshalb die Planung aus Sicht des speziellen Artenschutzrechts als zu-
lässig und tolerierbar einstufen. 

3.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Topografie 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ein relativ ebenes Gelände. Es werden Höhen 
zwischen ca. 383,0 m üNN (Nordseite des eigentlichen Waldkindergartens) bis ca. 382,5 m üNN 
(Südseite des Planungsgebietes) erreicht. 
 
Naturräumliche Gliederung und Geologie 
Das Untersuchungsgebiet liegt an der Grenze zwischen Naturraum „Donaumoos“ (063-E) und „Tertiär-
hügelland zwischen Donau und Isar“ (062-A), aufgrund der vorhandenen Geologie /Boden (Quartär) ist 
es dem Donaumoos zuzuordnen.  
Als geologisches Ausgangsmaterial ist gemäß digitaler geologischer Karte von Bayern (1:25.000,  
UmweltAtlas/ Geologie) auf der westlichen Teilfläche künstlich verändertes Gelände - Abtragung 
wechselnd mit Ablagerung – vorzufinden, auf der östlichen Teilfläche ist Hangsand, pleistozän bis ho-
lozän, zu erwarten.  
 
Bodenaufbau: 
Laut BayernAtlas/ Geologie Boden/, Übersichtsbodenkarte 1:25.000, sind im gesamten Planungsge-
biet vorherrschend Niedermoor und gering verbreitet Übergangsmoor aus Torf über Substraten unter-
schiedlicher Herkunft mit weitem Bodenartenspektrum (wechselhaft, Fremdstoffe oder natürliche Bo-
denarten) zu erwarten. 
Gemäß digitaler ingenieurgeologischer Karte von Bayern (1:25.000, UmweltAtlas/ Geologie/Boden) 
werden folgende Baugrundhinweise genannt: z.T. setzungsempfindlich, z.T. mäßig frosthart, z.T. 
schwer verdichtbar, z.T. eingeschränkt befahrbar und es sind oft besondere Gründungsmaßnahmen 
erforderlich. Für den Bebauungsplan ist ein Baugrundgutachten derzeit in Bearbeitung. 
 
Versickerungsfähigkeit 
Nach derzeitigen Erkenntnissen der geologischen Voraussetzungen kann davon ausgegangen wer-
den, dass der anstehende Boden lediglich bedingt für eine Versickerung geeignet ist. Weitere Aussa-
gen hierzu sind im Baugrundgutachten zum Bebauungsplan dokumentiert und sind im Bebauungsplan 
entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Erosionsgefährdung 
Aufgrund der relativ ebenen Topografie ist keine Erosionsgefährdung gegeben.  

Altlasten-Verdachtsflächen, Kontaminationen 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan sind innerhalb des Geltungsbereichs keine Altlasten darge-
stellt. In der digitalen geologischen Karte von Bayern (M 1:25.000) ist auf dem westlichen Teilbereich 
ein künstlich verändertes Gelände (Abtragung wechselnd mit Ablagerung) dargestellt, so dass Ver-
dacht auf evtl. bestehende Auffüllungen bestehen könnte. 

Kampfmittel 
Das Vorkommen von Kampfmitteln oder Blindgängern wird als eher unwahrscheinlich vermutet. 

In der Gesamtbetrachtung hat das Untersuchungsgebiet eine geringe-mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut Boden. 

3.4 Schutzgut Wasser  

Oberflächengewässer  
Im Planungsgebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 
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Wasserschutzgebiete 
Der Untersuchungsbereich liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebiets oder Vorbehaltsgebiets für 
Wasserversorgung. 

Grundwasser 
Genaue Aussagen zum Grundwasserstand sind nicht vorhanden. 
Donaumoostypisch sind grundwasserbestimmte Böden zu vermuten, so dass voraussichtlich ein sehr 
geringer Grundwasserflurabstand zu erwarten ist. Die digitale hydrologische Karte von Bayern  
(M 1:100.000) im Umweltatlas Geologie/Hydrogeologie zeigt für den Planungsbereich Grundwasser-
gleichen zwischen 380 m üNN und 385 m üNN (Tertiär). Bei den vorhandenen Geländehöhen von 
382,5m bis 383m bedeutet dies einen sehr niedrigen bis oberflächennahen Grundwasserflurabstand. 
 
Überschwemmungsbereiche 
Im Plangebiet ist kein festgesetztes oder vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet zu verzeich-
nen. Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als wassersensibler Bereich eingestuft.  
 
Das Untersuchungsgebiet hat in der Summe der Betrachtung insgesamt eine geringe-mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Wasser. 

3.5 Schutzgut Klima/Luft 

Gemäß ABSP unterscheidet sich das Donaumoos wie alle größeren Moorflächen klimatisch von sei-
nem Umland. Die Jahreslufttemperatur liegt mit 8 – 9 ° C um +1° höher als im restlichen Landkreis. 
Die Niederschläge unterscheiden sich im Jahresdurchschnitt nicht wesentlich vom restlichen Land-
kreis (mittlere jährliche Niederschlagsmenge ca. 850 mm).  
Die Beckenlandschaft des Donaumooses ist als Kaltluftentstehungs- (Kaltluftbildung über entwässer-
ten Torfböden) und Kaltlufteinzugsgebiet (Kaltluftzufluss von den umgebenden Höhen) charakterisiert. 
Die lokalklimatischen Besonderheiten des Naturraums ergeben sich aus der Muldenlage und den 
Wärmespeichereigenschaften des entwässerten Torfbodens. Beide führen durch Zufluss von Kaltluft 
aus dem angrenzenden Hügelland und Kaltluftneubildung über Torf zu hoher Frosthäufigkeit im Moos; 
es gehört zu den wenigen Gebieten Bayerns außerhalb der Alpen, in denen kein Monat im Jahr sicher 
frostfrei ist.  

Kaltluft, Durchlüftung 
Es ist davon auszugehen, dass das Sondergebiet wegen seiner kleinen Fläche nur eine gering lokal 
klimatische Bedeutung hat.  
 
Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Klima und Luft. 

3.6 Schutzgut Landschaft 

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Grenze zwischen Naturraum „Donaumoos“ und „Tertiärhügel-
land zwischen Donau und Isar“, aufgrund der vorhandenen geologischen Voraussetzungen und der zu 
erwartenden Böden ist es dem Donaumoos zuzuordnen.  
Das LEK, Zielkarte Landschaftsbild und Landschaftserleben, stuft die betroffene Landschaft als Gebiet 
mit besonderer Bedeutung für die Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes ein.  
Eine Einsehbarkeit des Sondergebiets aus der Ferne ist nur von Osten und Süden aus, vor allem von 
der St 2044 bedingt gegeben. Im Norden und Westen wird das Sondergebiet von der Waldkulisse vi-
suell abgeschirmt.  
 
Die Baudenkmäler der Umgebung liegen mit mindestens 2km Entfernung zum Sondergebiet weit ent-
fernt. Sichtbeziehungen auf Merkzeichen werden nicht tangiert oder eingeschränkt. 
Da das Untersuchungsgebiet aber aufgrund seiner Lage im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild aufweist, sollte die Pla-
nung eine gute landschaftliche Einbindung der Bebauung berücksichtigen. 
 
Insgesamt ist das Planungsgebiet visuell bereits vorbelastet bzw. das Landschaftsbild teilweise durch 
die bestehenden benachbarten Nutzungen beeinträchtigt. 
 
Das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild ist somit insgesamt mit einer geringen-mittleren Be-
wertung einzustufen. 
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3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich in unmittelbarer Nähe südwestlich des Sondergebiets 
das Bodendenkmal  
- D-1-7334-0041 (Ringwall vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung).  
Zudem liegen in naher Umgebung weitere Bodendenkmale:  
- D-1-7334-0039, „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 250 m entfernt,  
- D-1-7334-0180 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung“ ca. 400 m 
entfernt und  
- D-1-7334-0186, „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 500 m entfernt.  

Die in der weiteren Umgebung liegenden Baudenkmale 
- D- 1-85-123-6, Katholische Pfarrkirche St. Margaretha in Hohenried,  
- D-1-85-140-20, Katholische Pfarrkirche St. Quirin in Pobenhausen,  
und die landschaftsprägenden Baudenkmale  
- D-1-85-123-18, Wasserschloss in Schindberg, und  
- D-1-85-140-21, Katholische Wallfahrtskirche auf dem Kalvarienberg, 
liegen in ca. 2 - 2,5 km Entfernung. Blickbeziehungen zu diesen Baudenkmälern werden nicht beein-
trächtigt oder sind aufgrund der vorgelagerten Waldkulisse nicht sichtbar.  
Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Kulturgüter. 

3.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung 
(Nullvariante) der Planung 

Durchführung der Planung: 
Durch die Bauleitplanung sind im Wesentlichen die Schutzgüter Boden/ Fläche und Wasser betroffen. 
Durch die Planung und die ordnungsgemäße Umsetzung der Festsetzungen im Bebauungsplan wer-
den diese Schutzgüter jedoch nicht wesentlich bzw. nachhaltig in ihrer Substanz beeinträchtigt oder 
geschädigt. 

Nullvariante: 
Im Falle der Nullvariante verbliebe weiterhin die landwirtschaftliche Grünlandnutzung, für den 
Naturhaushalt ergäben sich keine Veränderungen zum Bestand. 
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4 ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DER WIRKFAKTOREN DER PLANUNG 

Im Folgenden werden die projektbedingten Umweltauswirkungen des Vorhabens in tabellarischer 
Form zusammenfassend dargestellt und ihre Relevanz für die Schutzgüter abgeleitet. 

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauzeit auftreten können. Sie 
sind zeitlich begrenzt, weiterhin besteht die Möglichkeit, die Auswirkungen ggf. zu verringern: 

Schutzgut Auswirkung Mögliche baubedingte Wirkfaktoren 

 
Mensch: 

• Lärmschutz/ 
Gesundheit 

• Erholung 

 

 

ja, gering  

- Emissionen durch Baumaschinen, Baustellenverkehr, Abgase, Staub- und  
  Lärmbelastung. 
- Erholungseignung des Gebiets durch bestehende intensive landwirtschaft- 
  liche Nutzung nicht gegeben 
- Erholungseignung des Gebiets nicht eingeschränkt 

 
 
 
Pflanzen und Tiere 

 
 
 
ja, gering 

- Vorbeeinträchtigung durch langjährige intensive Grünlandnutzung 
- Staub- und Lärmbelastung durch Baumaschinen, Baustellenverkehr. 
- Flächeninanspruchnahme, Versiegelung (Baustelleneinrichtung) 
- Standortveränderungen, Lebensraumverlust 
- Beeinträchtigung und Störung von Individuen,  
- Verlust von Habitatfunktionen 
- streng und besonders geschützte Arten nicht bekannt  
- keine Rodungen erforderlich 

 
 
 
Boden, Fläche 

 
 
 
ja, mittel 

- Zerstörung der Bodendecke durch Baumaßnahmen und Versiegelung 
- Verdichtung des Bodens 
- Flächeninanspruchnahme durch Baufeldräumung und Baustelleneinrichtung  
  (Lager- und Betriebsplatz), Anstieg der Versiegelung 
- Gründungsmaßnahmen 
- Keine Veränderung der vorhandenen Topografie  
- Entzug von Boden mit Funktionen für den Naturhaushalt,  
- kaum Veränderung des Bodengefüges 
- evtl. Verunreinigungen und Schadstoffbelastung/ -eintrag  möglich,   

 
 
Wasser 

 
 
ja, mittel 

- Vorbelastung: Potenzielle Spritz- und Düngemitteleinträge aufgrund lang- 
  jähriger Grünlandnutzung 
- Flächeninanspruchnahme, Versiegelung , Baufeldräumung und Bau- 
  stelleneinrichtung führen zu geringem Verlust von Boden mit Funktionen für 
den Naturhaushalt  
- Kaum Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung 
- evtl. bei Unfällen Verunreinigungen oder Kontamination, Gefährdung der  
  Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge wegen des niedrigen Grund-
wasserflurabstands  

 
Klima 

 
nein, keine  

- keine Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten 
- lokale temporäre Staubemissionen durch Bautätigkeit und Baustellenverkehr 
 

 
 
Landschaft 

 
 
ja, gering  

- Baufeldräumung und die Baustelleneinrichtung führen zu einer zeitweisen vi-
suellen Störung des Orts- und Landschaftsbildes 
- Gründungsmaßnahmen nur lokal, keine Veränderung der Topografie  

 
Kultur- und Sachgüter 

 
mittel 

- Bodendenkmalfunde nicht auszuschließen  
- keine Beeinträchtigung der Sichtachsen auf Baudenkmälern zu erwarten 
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4.2 Anlage- bzw. betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Diese sind von Dauer und umfassen die Beeinträchtigungen, welche das fertige Vorhaben und deren 
Betrieb an sich verursacht. Da bei dem Vorhaben sich die betriebs- und anlagebedingten Faktoren 
kaum unterscheiden, werden Sie hier zusammengefasst: 

Schutzgut Auswirkung Mögliche anlage-/ betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 
Mensch: 

• Immissionsschutz, 
Lärmschutz, Ge-
ruchsschutz, Staub-
schutz, Gesundheit 

• Erholung 
 

 
 
 
ja, gering  
bis mittel 

- keine wesentliche Veränderung des Landschaftsbilds 
- sehr geringfügige zusätzliche Emissionen durch Betrieb der Sondernutzung  
- keine unzulässigen Immissionen/Emissionen zu erwarten 
- keine wesentliche Veränderung des Erholungswertes 
- vorhandene Wegebeziehungen werden nicht verändert 

 
 
 
Pflanzen und Tiere 

 
 
 
ja, gering 

- geringe Flächenversiegelung führen zu minimalen Standortver- 
  änderungen und Lebensraumverlust 
- Strukturanreicherung durch Pflanzmaßnahmen, positive Auswirkung  
- Neuschaffung von weiteren Lebensräumen (z.B. naturnahe Retentionsmulde, 
  Erhöhung der biologischen Vielfalt) 
- Keine Einfriedungen und Mauern zulässig.  
- Waldflächen bleiben unverändert 
- Topografie und Bodenstruktur bleibt weitgehend unverändert 

 
 
 
Boden, Fläche 

 
 
 
ja, gering-mittel 

- geringfügige Versiegelung durch Baufeld und Stellplätze  
- Boden und Bodenstruktur mit seinen Funktionen für den Naturhaushalt blei  
  ben weitegehend erhalten 
- evtl. Schadstoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl, Ruß, Betriebs 
  stoffe für Maschinen und Geräte)  
- evtl. Kontaminationen, Verunreinigungen bei Unfällen etc.-  

 
 
 
Wasser 

 
 
 
ja, gering-mittel 

- Oberflächenwässer werden von der Planung nicht berührt 
- geringe Flächenversiegelung, kaum Veränderung der Bodenfunktion  
- Keine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate 
- Keine Absenkung des Grundwasserspiegels zu erwarten 
- mittleres Kontaminationsrisiko des Grundwassers bei  
- Kein erhöhter Oberflächenwasser-Abfluss,  
- Keine Veränderung des Wasserkreislaufes und der Wasserbilanz 
- Rückhaltung des Niederschlagswassers in Retentionsbecken oder Mulden 
- Minimierung des Versiegelungsgrads durch Festsetzungen von Grünflächen,  
  Pflanzmaßnahmen 

 
Klima 

 
nein, keine 

- Keine Veränderung des Mikroklimas 
- Relevante Luftaustauschbahnen sind nicht betroffen 

 
 
Landschaft 

 
 
ja, gering 

- kaum Veränderung des Landschaftsbilds keine Veränderung der Topografie   
- gute Integration der Schutzbauten in die Landschaft gegeben 
- keine Fernwirkung durch Bauten und Nutzung 
- Ergänzende Grünordnungsmaßnahmen, keine Mauern und Zäune 
- Blickbeziehungen auf Kirchen oder Merkzeichen werden nicht berührt 

Kultur- und Sachgüter ja, gering - keine Beeinträchtigung der Sichtachsen auf Baudenkmäler zu erwarten  

5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
- einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung bezogen auf die Schutzgüter 

Zur Reduzierung von weitgehend vermeidbaren Eingriffen sind im Bebauungsplan entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen für die Schutzgüter zu formulieren und festzusetzen. 

5.2 Vereinfachte Vorgehensweise zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und Ausgleich 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Aus-
gleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. 
Als Grundlage wird der aktuelle Leitfaden "Eingriffsregelung in der Bauleitplanung", vom Januar 
15.12.2021, des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen verwen-
det. Weiterhin sind die Ergebnisse des Scopingtermins zur Einschätzung der Eingriffsbewertung für 
das Projekt relevant. 

Für den sehr geringen Eingriff des geplanten Sondergebiets Waldkindergarten wird im Bebauungsplan 
die vereinfachte Vorgehensweise und die dazugehörige Checkliste laut Leitfaden verwendet. 
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Zudem wurde im Scopingtermin lediglich das unmittelbare, begrenzte Baufeld mit Gründungsmaßnah-
men als Eingriff angenommen, der entsprechend auszugleichen ist. 
 

5.3 Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

Der erforderliche Ausgleich soll extern auf einer Ökokontofläche der Gemeinde Brunnen nachgewie-
sen und soll entsprechend dort abgebucht werden.  
Mit diesem Vorgehen kann der Eingriff durch die Planung als ausgeglichen gelten. 

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Planungsanlass ist die Ausweisung eines Sondergebiets Waldkindergarten zur Deckung der diesbe-
züglich hohen Nachfrage zu dieser Gemeinbedarfseinrichtung und zur sinnvollen Ergänzung der be-
reits bestehenden Kindergarteninfrastruktur in der Gemeinde Brunnen. 
 
Baubedingte und anlage-/ betriebsbedingte Auswirkungen sind im Wesentlichen für die Schutzgüter 
Boden und Wasser zu erwarten. Aufgrund der Umsetzung der Planung und Einhaltung der 
Festsetzungen im parallel ausliegenden Bebauungsplan sind die Auswirkungen jedoch nicht von 
erheblicher bzw. substanzieller Natur.  
Das Projekt ist aus Sicht des speziellen Artenschutzrechts ebenso als zulässig einzustufen. 

Aus gutachterlicher Sicht ist deshalb festzustellen dass durch das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und die Planung insgesamt als 
umweltverträglich einzustufen ist.  

Für die unvermeidbaren Eingriffe ist im Bebauungsplan der externe Ausgleich auf einer Ökokontoflä-
che der Gemeinde Brunnen nachzuweisen. 
 
Die folgende Tabelle fasst die Risikoabschätzung für die einzelnen Schutzgüter noch einmal 
zusammen: 
 

 

Schutzgut 
 

Baubedingte 
Auswirkungen 

 

Anlage-/ betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

 

Ergebnis bezogen 
auf die Erheblichkeit 

Mensch / Gesundheit gering gering - mittel gering-mittel 

Mensch / Erholung gering gering gering 

Pflanzen und Tiere gering gering-mittel gering-mittel 

Boden / Fläche mittel  mittel mittel 

Grundwasser mittel gering-mittel gering-mittel 

Oberflächenwasser  gering gering gering 

Klima / Luft Sehr gering keine keine 

Landschaft gering gering gering 

Kultur- u. Sachgüter Gering-mittel keine gering 

7 Referenzliste der verwendeten Unterlagen und Quellen: 

• Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

• Regionalplan Region 10 (Ingolstadt). 

• Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) der Region Ingolstadt, Bayer. Landesamt für Umweltschutz, 1997 

• BayernAtlas/ Planen und Bauen: Regionalplanung, Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 

Daten: Bayer. Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

• BayernAtlas/ Planen und Bauen: Denkmaldaten, Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 

Daten: Bayer. Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

• Bayern Atlas/ Umwelt: Geologie/Boden, Daten: Bayer. Landesamt für Umwelt, Bayer. Vermessungs-

verwaltung, EuroGeographics 
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• Bayern Atlas/ Umwelt: Natur, Daten: Bayer. Landesamt für Umwelt, Bayer. Vermessungsverwaltung, EuroGe-

ographics 

• Bayern Atlas/ Naturgefahren: Hochwasser, Daten: Bayer Landesamt für Umwelt, Bayer. Vermessungsverwal-

tung, EuroGeographics 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Landkreis Neuburg - Schrobenhausen (ABSP), Stand März 1999 

• Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Brunnen 

• Ergebnisse der Scopingtermine vom 18.01.2023 und 10.03.2023 

• Geotechnischer Bericht zum Projekt, AZ 2310179, von Grundbaulabor Aichach GmbH Co KG, vom 

12.05.2023 

 
 
 
Landshut, 05.04.2023, geändert 05.07.2023, redaktionell geändert 11.10.2023 

 

gez. Dipl.-Ing. Eva Weinzierl   gez. Dipl.-Ing. Eckhard Emmel 
Landschaftsarchitektin, Stadtplanerin   Landschaftsarchitekt, Stadtplaner 

 


